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A. Einführung

Der Pluralismus in der Gesellschaft hat einen Ausgangspunkt; eine stabile Ba-
sis, aus der sich liberal die Individuen herausbilden können, die eben jene Gesell-
schaft formen. Individuelle Entfaltung und Entwicklung eines Menschen begin-
nen bereits im Kindesalter. In einem Alter, in dem der Lebensmittelpunkt eines
Menschen in der Regel noch die Eltern sind. Es sind die Eltern, die einen Men-
schen versorgen, lieben, großziehen und damit insbesondere erziehen. Eltern ha-
ben grundsätzlich das Recht, ihre Kinder frei von staatlichem Einfluss nach eige-
nen Vorstellungen zu erziehen und damit das Recht, selbst zu entscheiden, wie
sie ihrer Elternverantwortung gerecht werden wollen.1 Dieses Recht ist conditio
sine qua non einer durch Individuen blühenden Gesellschaft; es findet sich in
Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG.

Dieses Elternrecht steht durch seine Grenzen aus Art. 6 Abs. 2 S. 2, Abs. 3
GG im Spannungsverhältnis mit dem Erziehungsrecht des Staates.2 Letzterer
darf bei der Erziehung eines Kindes beziehungsweise Jugendlichen intervenieren,
was sich neben dem Jugendhilferecht insbesondere im Jugendstrafverfahren of-
fenbart. Folge hiervon war, dass das Bundesverfassungsgericht § 51 Abs. 2 JGG
im Jahr 2004 aufgrund seiner Unvereinbarkeit mit dem Elternrecht für verfas-
sungswidrig und damit nichtig erklärt hat, soweit die Vorschrift die Ausschlie-
ßung von Personen erlaubt hat, die elterliche Verantwortung im Sinne von Art. 6
Abs. 2 GG tragen.3

Jüngst wurden durch das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Be-
schuldigten im Jugendstrafverfahren4 zahlreiche Normen des Jugendgerichtsge-
setzes reformiert. Welches Ziel mit diesem Gesetz angestrebt wurde, zeichnet
sich bereits markant im Gesetzesnamen ab. Im Zuge dessen wurden auch Nor-
men geändert, die die Stellung der Erziehungsberechtigten und gesetzlichen Ver-
treter im Jugendstrafverfahren betreffen, namentlich §§ 51, 67 und 67a JGG.

Gemeinhin werden die Verfahrensrechte des Beschuldigten durch einen Vertei-
diger wahrgenommen. Dessen Rolle ist gesetzlich klar definiert und bietet damit
nur geringen Spielraum, denn er ist als Strafverteidiger sowohl ein Interessen-

1 St. Rspr. BVerfGE 107, 104; 24, 119 (143f.); 59, 360 (376); 60, 79, (88).
2 Vgl. Kremer, Diss., S. 2, der „Konflikte [des staatlichen Erziehungsrechts] mit dem

Elternrecht vorprogrammiert“ sieht; Ludwig, NStZ 2019, 123.
3 BVerfGE 107, 104.
4 Vom 09.12.2019, verkündet im BGBl. 2019 I, S. 2146.



verteidiger, aber zugleich auch ein unabhängiges Organ der Rechtspflege5, § 1
BRAO. Ein anderes Bild ergibt sich allerdings bei der Analyse der Rolle der Er-
ziehungsberechtigten und gesetzlichen Vertreter im Jugendstrafverfahren. Diese
haben zwar auch Pflichten; sie gehen jedoch aufgrund ihrer verfassungsrecht-
lichen Stellung aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG mit mehr Freiheiten und somit weniger
Direktionen einher, sodass ihnen besondere Aufmerksamkeit gebührt.

I. Themenaufriss und Zielsetzung

Die Elternrolle, wie sie in Art. 6 GG dargestellt ist, steht in einem besonderen,
multilateralen Spannungsverhältnis6 zu den Maßnahmen des Jugendstrafrechts,
den Rechten des Jugendlichen, dem staatlichen Wächter und jüngst auch zu
unionsrechtlichen Vorgaben. Da der Erziehungsgedanke – wie auch in § 2 Abs. 1
S. 2 JGG deutlich wird – das Leitprinzip des Jugendstrafrechts darstellt und
gleichzeitig die Erziehung des Kindes nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG als natürliches
Recht der Eltern verfassungsrechtlich festgehalten wurde, ist diese Fragmentie-
rung nicht zu vermeiden. Auch haben unionsrechtliche Vorgaben den Anspruch,
in bedeutenden Angelegenheiten ein Fundament und einen Leitfaden für sämt-
liche Mitgliedsstaaten zu bieten, während letztere ihre komplexen, individuellen
Besonderheiten in europarechtlicher Harmonie entlang dieses Leitfadens umset-
zen. Die Rolle der Eltern im nationalen Erkenntnisverfahren kann verschiedene
Formen annehmen und vielerlei Funktionen dienen. Diese werden im weiteren
Verlauf der Abhandlung erläutert wie verglichen.

Nach den grundlegenden Ausführungen und der historischen Darstellung7 der
Thematik, folgt eine Skizzierung der kriminologischen Erkenntnisse8 zum Ein-
fluss der Eltern auf ihre Kinder, die die elterliche Rolle für das Jugendstrafver-
fahren aus weiteren Perspektiven greifbar machen.

Mit der vorliegenden Abhandlung wird das Ziel verfolgt, die jugendstrafver-
fahrensrechtliche Stellung der Erziehungsberechtigten und gesetzlichen Vertreter
infolge der jüngsten unionsrechtlich bedingten Novelle des Jugendgerichtsge-
setzes9 herauszuarbeiten. Dabei wird die verfassungsrechtliche Rolle der Eltern
insbesondere im Hinblick auf Kongruenzen und Differenzen mit den unionsrecht-
lichen Vorgaben untersucht.10 Die herausgearbeiteten Normverbesserungsvor-
schläge werden sodann gebündelt und Vorschläge zur künftigen unionsrecht-

18 A. Einführung

5 Vgl. zur h.M. Eisenberg, NJW 1984, 2913 (2914).
6 Vgl. dazu bereits Kremer, Diss., 1984; Richmann, Diss., 2002; Schwer, Diss., 2004.
7 Siehe B. Historische Entwicklung der Elterneinbindung.
8 Dazu C. Rolle der Eltern in der Kriminologie.
9 I. R. d. Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugend-

strafverfahren, vom 09.12.2019, BGBl. 2019 I, S. 2146.
10 Siehe umfangreich E. Aktuelle Rolle im Jugendstrafverfahren.



lichen Elterneinbindung unterbreitet.11 Schließlich werden im Rahmen einer Zu-
sammenfassung die wichtigsten Ergebnisse dieser Abhandlung zusammenge-
tragen.12

II. Notwendigkeit der Behandlung dieser Thematik

Fraglich ist, welche Erkenntnisse die erneute13 Abhandlung des Themas
bringt. Zu berücksichtigen ist, dass seit den letzten Abhandlungen dieser Materie
zwei Jahrzehnte vergangen sind, doch lässt dies nicht per se auf den Bedarf einer
abermaligen Behandlung der Thematik schließen, da Änderungen im Jugend-
strafrecht im Vergleich zu anderen Rechtsbereichen relativ überschaubar sind.14

Allerdings wurde mit der Richtlinie15 2016/800 des europäischen Parlaments
und des Rates vom 11.05.2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für
Kinder, die verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, eine
wichtige und umfassende Änderung des Jugendgerichtsgesetzes in Gang gesetzt,
die den neuerlichen Bedarf der Abhandlung weckt.

Nachdem die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/800 mit dem Gesetz zur
Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren am
17.12.201916 in Deutschland Geltung erlangt haben, bedarf es sowohl diese Um-
setzung genauer zu analysieren als auch die neuen Gesetze abermals einer Be-
urteilung zu unterziehen.

Resümierend fehlt es daher an einer aktuellen, geordneten Aufarbeitung der
Stellung der Erziehungsberechtigten und gesetzlichen Vertreter im nationalen Ju-
gendstrafrecht, insbesondere unter Beachtung des jüngsten europarechtlichen
Einflusses auf diese.

Das vorliegende Werk soll diese Lücke füllen.
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11 Siehe F. II. Verbesserungsbedarf nach der Richtlinienumsetzung.
12 Unter G. Resümee.
13 So sei verwiesen auf: Kremer, Diss., 1984; Richmann, Diss., 2002; Schwer, Diss.,

2004.
14 Vgl. Eisenberg/Kölbel, JGG, Einl. Rn. 26.
15 Nachfolgend „Richtlinie (EU) 2016/800“ oder bzgl. bestimmter Artikel „RL (EU)

2016/800“ genannt.
16 Mit Ausnahme der Verweisung in § 70c JGG und der Regelungen zur audiovisuel-

len Aufzeichnung von Beschuldigtenvernehmungen in der StPO, welche am 01.01.2020
in Kraft getreten sind.


